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Zusammenfassung: Gewalt und Missbrauch im Leistungssport, wie physische und psychische Misshandlungen, Vernachläs-
sigungen sowie sexueller Missbrauch betreffen Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Daraus folgen oft schwerwiegende kör-
perliche, psychische und soziale Konsequenzen. In den gegenwärtigen medizinischen und pädagogischen Versorgungskon-
zepten von Sportlerinnen und Sportlern fehlt die konsequente Einbindung (sport-)psychiatrisch-psychotherapeutischer, 
klinisch-psychologischer und -psychotherapeutischer, entwicklungspädiatrischer und entwicklungspsychologischer Experti-
sen. Problemfelder ergeben sich durch die fliessenden Übergänge zwischen Belästigung, nicht-körperlicher und körperlicher 
Gewalt. Das vorliegende Positionspapier enthält Empfehlungen zur Entwicklung eines Konzepts für den Schutz psychischer 
Gesundheit im Leistungssport und für den Umgang mit psychischen Belastungen und Erkrankungen durch qualifizierte medi-
zinische Fachleute für die psychische Gesundheit, d.h. Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychiater_innen und -psychothe-
rapeut_innen mit einer spezifischen Expertise im Leistungssport: Sportpsychiater_innen und -psychotherapeut_innen. Ge-
mäss den Empfehlungen sollten Fachleute ausserdem weitere Kompetenzen mitbringen und entwickeln, insbesondere in 
Fragen der Ethik, des Kinderschutzes, des Schutzes vor Gewalt und Missbrauch im Leistungssport, des Bewusstseins für und 
des Umgangs mit Grenzverletzungen, der Kindesentwicklung sowie der Transparenz in Trainingsstrukturen und -beziehungen.

Schlüsselwörter: Sportpsychiatrie und -psychotherapie, Leistungssport, Gewalt und Missbrauch, psychische Gesundheit, 
Traumafolgestörungen

Violence and Abuse in Competitive Sports

Abstract: Violence and abuse in competitive sports, such as physical and emotional abuse, physical and emotional neglect 
and sexual abuse, affect children, adolescents and adults alike and lead to severe physical, psychological and social conse-
quences. In current medical and educational care concepts of athletes, there is a lack of consistent integration of sports/psy-
chiatric, clinical psychological and psychotherapeutic, developmental pediatric and developmental psychological expertise. 
Problem areas arise from fine lines between harassment, non-physical and physical violence. The present position paper in-
cludes recommendations for the development of a concept for the protection of mental health in competitive sports and for 
coping with mental stress and psychological disorders by qualified medical experts in mental health, i.e., child, adolescent and 
adult psychiatrists with specific expertise in competitive sports: sports psychiatrists. According to the recommendations, ex-
perts should also have and further develop competence in other fields, especially in ethics, child protection, protection against 
violence and abuse in competitive sports, awareness of and dealing with transgression of boundaries, knowledge about child 
development, and transparency in training structures and relationships.

Keywords: Sports psychiatry, competitive sports, violence and abuse, mental health, post-traumatic disorders

La violence et l'abus dans le sport de compétition

Résumé: La violence et les abus dans le sport de compétition, tels que les mauvais traitements physiques et psychologiques, 
la négligence et les abus sexuels, touchent les enfants, les adolescents et les adultes. Ils ont de graves conséquences phy-
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siques, psychiques et sociales. Les concepts actuels de prise en charge médicale et pédagogique des sportifs n'intègrent pas 
systématiquement les expertises en psychiatrie et psychothérapie (du sport), en psychologie et psychothérapie cliniques, en 
pédiatrie du développement et en psychologie du développement. Les domaines problématiques résultent des transitions 
fluides entre le harcèlement, la violence non physique et la violence physique. La présente prise de position contient des re-
commandations pour l'élaboration d'un concept de protection de la santé mentale dans le sport de compétition et pour la 
gestion du stress et des maladies psychiques par des professionnels de la santé mentale qualifiés, c'est-à-dire des psy-
chiatres et des psychothérapeutes pour enfants, adolescents et adultes ayant une expertise spécifique dans le sport de com-
pétition: les psychiatres et les psychothérapeutes du sport. Selon les recommandations, les spécialistes devraient en outre 
apporter et développer d'autres compétences, notamment en matière d'éthique, de protection de l'enfance, de protection 
contre la violence et les abus dans le sport de compétition, de prise de conscience et de gestion des violations des limites, de 
développement de l'enfant et de transparence dans les structures et les relations d'entraînement.

Mots-clés: Psychiatrie et psychothérapie du sport, sport de compétition, violence et abus, santé mentale, troubles post-trau-
matiques

Full english version online at
https://doi.org/10.1024/1661-8157/a003852

Der Struktur der bisherigen Positionspapiere der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psycho-
therapie (SGSPP) folgend [1, 2], nimmt die SGSPP in 
 diesem Positionspapier zu Gewalt und Missbrauch im 
Leistungssport Stellung. Das Positionspapier wurde durch 
Vertreter der gleichnamigen Arbeitsgruppe innerhalb der 
SGSPP sowie durch den SGSPP-Vorstand verfasst und am 
03.01.2022 durch den SGSPP Vorstand genehmigt.

Im Zug der Veröffentlichung der sogenannten Magglin-
gen-Protokolle verfasste die SGSPP eine Stellungnahme 
zu Gewalt und Missbrauch im Leistungssport, deren Inhalt 
im Positionspapier mitaufgenommen wurde [3].

Wie in den bisherigen Positionspapieren wird zuerst 
eine Einführung in das Thema gegeben, wobei Ausgangs-
lage und Problemfelder beschrieben werden. Auf dieser 
Grundlage werden Ansatzpunkte identifiziert und Emp-
fehlungen formuliert.

Einführung

Die Veröffentlichung der Magglingen-Protokolle Ende 
2020 [4], die zu grosser öffentlicher Anteilnahme und ei-
ner Diskussion in der Schweiz über die Vorgänge in der 
rhythmischen Sportgymnastik und im Kunstturnen führ-
ten, zogen Untersuchungen des Schweizerischen Turnver-
bands (STV) (veröffentlicht Januar 2021 [5]) und des Bun-
desrats (Berichtveröffentlichung am 16.  November  2021 
[6]) nach sich.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein 
dysfunktionales Leistungssportkonzept sowie konkretes 
Fehlverhalten von Verantwortlichen zu körperlichen und 
psychischen Schädigungen betroffener Athlet_innen führ-
ten. Während mehrerer Jahre wurde von Athlet_innen wie-
derholt auf Missstände hingewiesen, und auch die Litera-
tur zeigte die Bedeutung der Thematik der Gewalt und des 
Missbrauchs auf (z.B. zur Übersicht: Mountjoy et al. [7], 
Reardon et  al. [8]). Zu den notwendigen Konsequenzen 

und Veränderungen im Schweizerischen Leistungssport 
führte dies aber nicht.

In der vom Bundesrat anlässlich der Magglingen-Proto-
kolle in Auftrag gegebenen Untersuchung wurden die aus 
Kunstturnen und rhythmischer Sportgymnastik bekann-
ten Missstände auch in anderen technisch-kompositor-
ischen Sportarten (Trampolin, Artistic Swimming, Figure 
Skating) aufgezeigt. Technisch-kompositorische Sport-
arten gelten wegen ihrer hohen Ansprüche an körperliche 
Eignung und Begabung, frühe Spezialisierung und jungem 
Höchstleistungsalter als typische «Kindersportarten». Sie 
bedeuten für die Athlet_innen eine Vielzahl von gesund-
heitlichen Risiken mit Verletzungen, psychischen Störun-
gen und Identitätsproblemen [6]. Als Folge der ver-
bandsinternen und politischen Aufarbeitung werden breit 
abgestützte Empfehlungen zu Governance-Strukturen, 
Trainingskultur, Infrastrukturen für das Training, ange-
passten Trainingsmethoden und einer Revision der medi-
zinischen Konzepte abgegeben [6]. Dem Kindeswohl wird 
künftig höchste Priorität eingeräumt. Der konkrete Einbe-
zug der Eltern ist allerdings noch zu erarbeiten. Ein umfas-
sendes und wirksames Controlling soll die Massnahmen 
begleiten.

Der Bundesrat wird den Schutz von Athlet_innen aus-
bauen und die Umsetzung der Ethikgrundsätze in einem 
Massnahmenpaket umsetzen. Dabei stehen fünf Hand-
lungsbereiche im Zentrum [6]:
1. Die Weiterentwicklung der Good Governance in der 

Schweizer Sportförderung: Sie soll die Strukturen zur 
Zusammenarbeit von Bund, Kantonen und privaten Or-

Im Artikel verwendete Abkürzungen
BASPO Bundesamt für Sport
FTEM  Foundation, Talent, Elite, Mastery (Rahmenkonzept 

zur Sport- und Athletenentwicklung)
KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
SGSPP  Schweizerische Gesellschaft für Sportpsychiatrie 

und -psychotherapie
SSI  Swiss Sports Integrity (Melde- und Untersuchungsstelle 

für Ethikverstösse im Schweizer Sport)
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
UN Vereinte Nationen
VBS  Eidgenössisches Departement für Verteidigung, 

 Bevölkerungsschutz und Sport
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch
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ganisationen (Swiss Olympic) regeln und damit künftig 
die Aufsichtsfunktion des Bundes sicherstellen, mögli-
che Interessenskonflikte verhindern und den ange-
strebten Kulturwandel unterstützen.

2. Rechtliche Grundlagen zur Schaffung und Durchset-
zung der Ethikgrundsätze: Das VBS unterbreitet dazu 
dem Bundesrat eine Teilrevision der Sportförderver-
ordnung, die u.a. Mindestanforderungen zu sicherem 
und fairem Sport festlegt, wenn Subventionen bean-
sprucht werden.

3. Schaffung einer unabhängigen Meldestelle in der Stif-
tung Swiss Sport Integrity (SSI) [9] ab 1.  Januar  2022. 
Die SSI-Meldestelle soll mögliches Fehlverhalten in 
Vereinen, Verbänden und Organisationen unabhängig 
untersuchen und zuhanden der Disziplinarkommissio-
nen einen Bericht erstellen. Damit soll der Schutz der 
Athlet_innen verstärkt und die Integrität des Schweizer 
Sports gefördert werden.

4. Kinder- und jugendgerechte Nachwuchsfördermodelle: 
Sie stellen das Kindeswohl ins Zentrum. Das Bundes-
amt für Sport (BASPO) soll im Rahmen des Magglinger 
Ausbildungsmodeles in der Ausbildung von Trainer_in-
nen und der Kaderbildung J+S Haltungen und Werte für 
eine ethische Sportförderung vermitteln. Swiss Olym-
pic wird Kriterien für eine kindergerechte, gesunde und 
sichere Nachwuchsförderung festlegen und ein Präven-
tionssystem zur Gewährleistung von Sicherheit und 
 Gesundheit im Sport erarbeiten. Dazu sollen auch peri-
odisch anonyme Umfragen unter Athlet_innen, Trai-
ner_innen und Eltern durchgeführt werden.

5. Einbindung der Erziehungsberechtigten: Die künftige 
Zusammenarbeit mit den Eltern der Athlet_innen soll 
bedeutend besser gepflegt werden. Das vom BASPO 
und Swiss Olympic entwickelte «Rahmenkonzept zur 
Sport- und Athlet_innenentwicklung (FTME) Schweiz» 
bietet dazu eine grundlegende Orientierung. Bis Ende 
2022 soll ein «Werkzeugkasten» erarbeitet werden, der 
die adäquate Karrierebegleitung junger Leistungsport-
ler_innen durch die Erziehungsberechtigten ermög-
licht.

Ausgangslage

Gewalt und Missbrauch im Leistungssport betreffen Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene und führen zu schwer-
wiegenden körperlichen, psychischen und sozialen Folgen 
(zur Übersicht: [7, 8]).

Im Vordergrund stehen die Aspekte der physischen und 
emotionalen Misshandlung, der physischen und emotiona-
len Vernachlässigung sowie der sexuelle Missbrauch ge-
mäss dem Konzept der Adverse Childhood Experiences 
[10]. Es mangelt jedoch an einem Konsens hinsichtlich De-
finitionen, Häufigkeit und Regelmässigkeit von Handlun-
gen und Unterlassungen, die einer Grenzverletzung ent-
sprechen. Bei Kindern und Jugendlichen sind die Begriffe 
Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung zu differenzieren:

 y Kindeswohl als Rechtsgut, welches das Wohlergehen 
eines Kindes und seine gesunde Entwicklung umfasst 
[6, 11, 12]: Verantwortlich für das Kindeswohl sind in 
erster Linie die Eltern. Der Staat trägt den Förderbe-
dürfnissen des Kindes Rechnung, z.B. im Rahmen der 
Schulpflicht in der Volksschule oder der Sportförderung 
in Sportvereinen und -Verbänden. Entsprechend dürfen 
Eltern das Einhalten ethischer und rechtlicher Vorga-
ben erwarten. Die Schweiz bekennt sich in Art. 19 der 
UNO-Kinderrechtskonvention dazu, Kinder vor physi-
scher und psychischer Gewalt und vor Vernachlässig-
ung in der Familie und anderen Betreuungssitua tionen 
zu schützen.

 y Definition der Kindeswohlgefährdung nach dem Recht 
[11]: In der Schweiz existiert trotz zahlreicher Gesetzes-
bestimmungen keine einheitliche Definition zum Kin-
deswohl und dessen Gefährdung. Allerdings besteht 
eine Gefährdung dann, wenn eine gesunde Entwick-
lung nicht gewährleistet ist.

 y Rechtliche Hinweise im Leitfaden des Kinderschutzes 
Schweiz: Können Eltern dem Kindeswohl nicht genü-
gen, steht ihnen in der Schweiz ein Netz von freiwillig 
und niederschwellig in Anspruch zu nehmenden Unter-
stützungsmassnahmen zur Verfügung. Ist trotzdem das 
Wohl des Kindes gefährdet, ist es die Aufgabe der Kin-
desschutzbehörde (KESB), Gefährdungen abzuklären 
und geeignete Massnahmen anzuordnen, um die Ent-
wicklung des Kindes zu gewährleisten. Die Massnah-
men der KESB sind gemäss dem ZGB verschuldensun-
abhängig und haben keinen strafenden Charakter. Die 
KESB führt keine strafrechtlichen Untersuchungen 
durch. Gegenüber der KESB kann jede Person Meldung 
erstatten und auf eine Kindeswohlgefährdung hinwei-
sen. Die Meldevorschriften sind kantonal geregelt. 
Ärzt_innen haben eine Meldung an die KESB bei einer 
Gefährdung des Kindes in Betracht zu ziehen. Das ZGB 
regelt mit Art. 314c Abs. 2 ein ärztliches Melderecht im 
Kindesschutz. Die Unterlassung einer Meldung ist für 
sich nicht strafbar. Manifestiert sich aber eine Schädi-
gung und wurde trotz Meldepflicht keine Meldung er-
stattet, kann eine Straftat durch Unterlassung relevant 
werden (Art. 11 Abs. 2 StGB) [13].

Unterschiedliche Bezugsgrössen der mit Kinderschutz 
befassten Systeme erschweren die einheitliche Erfassung 
und Definition einer Kindeswohlgefährdung, was die 
Wahrnehmung der bestehenden Belastungen für Kinder 
und Jugendliche beeinträchtigen kann [13]. Letztlich müs-
sen auch sportartspezifische Risiken und Gefährdungen in 
Betracht gezogen und diskutiert werden, um Grenzverlet-
zungen als Misshandlungen und Vernachlässigungen qua-
lifizieren zu können [14, 16].

Gewalt und Missbrauch im Sport können Athlet_innen 
jeglichen Alters, in allen Sportarten und auf jedem Leis-
tungsniveau betreffen [3]. Psychischer, physischer und 
sex ueller Missbrauch sowie Vernachlässigung können al-
lein oder miteinander verbunden einmalig, anhaltend 
oder wiederholt auftreten (zur Übersicht: [7, 8]). Als häu-
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figste Form von Gewalt im Leistungssport hat sich psychi-
scher Missbrauch erwiesen. Frauen werden häufiger Opfer 
von sexueller Gewalt, während Männer öfter zu Opfern 
von physischer Gewalt werden, wobei wegen der Tabuisie-
rung von sexueller Gewalt von einer hohen Dunkelziffer 
auszugehen ist.

Die in Magglingen bekannt gewordenen Fälle von Ge-
walt zeigen auch auf, dass die entsprechenden Einrichtun-
gen systemische Gefährdungsfaktoren aufweisen. Dazu 
werden eine Reihe von organisatorischen und systemi-
schen Faktoren identifiziert, die Gewalt, Vernachlässigung 
und Grenzüberschreitungen begünstigen und dazu füh-
ren, dass Sportorganisationen Gewalt, Vernachlässigung 
und Grenzüberschreitungen nicht als solche wahrnehmen, 
nicht verhindern oder bei Meldungen nicht ernst nehmen 
oder mangelhaft untersuchen. Im Vordergrund stehen 
fehlendes Wissen über die Formen und Auswirkungen von 
Gewalt, Grenzüberschreitungen und Vernachlässigung, 
mangelnde Klarheit über die Fürsorgepflichten und das 
Fehlen einer unabhängigen Meldestelle. Zwischenmensch-
liche Machtverhältnisse und Rollenkonflikte können die 
Umsetzung der Fürsorgepflichten stark erschweren. Nicht 
zuletzt sind der Ausschluss der Eltern oder eine durch Un-
stimmigkeiten und Spannung stark belastete Beziehung 
zwischen Athlet_in, Eltern und Trainer_in systemisch von 
Bedeutung und ein relevanter Gefährdungsfaktor [6]. 
Deshalb muss es in den Einrichtungen und in den verant-
wortlichen Verbänden zu einer vertieften Auseinander-
setzung mit dieser Problematik und zur Entwicklung von 
Schutzkonzepten kommen.

Erwachsene Athlet_innen können ebenfalls unter direk-
ter Erfahrung von Gewalt und Missbrauch leiden sowie 
Traumafolgestörungen infolge solcher Erlebnisse, auch 
zurückliegender Erfahrungen im Kindes- oder Jugendalter 
entwickeln [17]. Direkte Erfahrungen von Gewalt und 
Missbrauch im Sport bei Erwachsenen sind sowohl im 
Leistungs- als auch im Breitensport anzutreffen. Im euro-
päischen Kontext erleben 14 % der Athlet_innen während 
ihres Lebens sexuelle Gewalt und 18 % körperliche Gewalt 
[17].

Gewalt und Missbrauch lassen sich weiter differenzie-
ren. Sexuelle Belästigung in verbaler Form insbesondere 
von Athlet_innen durch männliche Personen in ihrem Um-
feld stellt die häufigste Form von Übergriffen dar [18]. Da 
Belästigung sehr unterschiedliche Formen annehmen 
kann, bleibt sie häufig unentdeckt. Eine Steigerung führt 
zur sexuellen Gewalt, die von nicht-körperlichen Formen 
wie Textnachrichten bis hin zu körperlichen Formen wie 
Berührungen reicht. Sexueller Missbrauch beinhaltet die 
sexuelle Ausbeutung der Athlet_innen, oft auch in der 
Form von sexuellem Entgegenkommen im Austausch ge-
gen Bevorzugung im Training oder der Auswahl, bis hin zu 
Vergewaltigungen. Sexuelle Schädigungen können somit 
insgesamt verschiedene Formen und Schweregrade auf-
weisen, wie sexuelle Belästigung, voyeuristisches und 
 exhibitionistisches Verhalten, sexuelle Übergriffe und se-
xuelle Gewalt. Dies zeigt, dass sich unterschiedliche Ge-
waltformen häufig überlappen, so auch emotionale Miss-

handlung und emotionale Vernachlässigung im Kontext 
des Trainings und in der Gruppe der Athlet_innen. Hierbei 
ist hervorzuheben, dass emotionale Formen des Missbrau-
ches im Kontext von Training und Sport oft normalisiert 
werden und als altüberlieferte Formen und Rituale er-
scheinen.

Die aufgezählten Formen der Gewalt und des Miss-
brauchs können alle Athlet_innen betreffen, doch unter ih-
nen gibt es bestimmte Gruppen, die einem erhöhten Risiko 
ausgesetzt sind, Opfer solcher traumatisierenden Erfah-
rungen zu werden. Nebst Kindern, Jugendlichen und Frau-
en sind insbesondere andere Minderheitspopula tionen 
überproportional betroffen. So sind zum Beispiel Men-
schen mit anderen Hautfarben oder einer anderen ethni-
schen Herkunft vermehrt Gewalt und Missbrauch ausge-
setzt [19]. Eine besonders vulnerable Gruppe sind 
LGBTQI+-Athlet_innen, denn sie erleben sowohl im unmit-
telbaren als auch im erweiterten Umfeld des Sports Aus-
grenzung und Diskriminierung, die zu Gewalt und Miss-
brauch führen können [20]. Ebenso besteht für Menschen 
mit Behinderungen im Leistungssport ein erhöhtes Risiko, 
Opfer von Gewalt und Missbrauch zu werden [7, 21].

Die Folgen von Kindsheitstraumata können im Erwach-
senenalter schwerwiegend sein, wie Untersuchungen in 
der Allgemeinbevölkerung empirisch gut belegen [10]. 
Auch bei Athlet_innen zeichnet sich ab, dass solche Erleb-
nisse im Bereich des Sports während der Kindheit zu Fol-
gestörungen im Erwachsenenalter führen können und 
fachspezifischer Behandlung bedürfen [22, 23].

Problemfelder

Gewalt kann als Organisationsprinzip verstanden werden, 
demzufolge sie Mittel im Umgang und in der Auseinander-
setzung mit Konflikten wird [24]. Die Übergänge zwischen 
unmittelbar physischer Gewalttätigkeit und psychischer in 
Form von Zwang, Drohungen und Verführungen sind 
 fliessend. Umgang mit Gewalt erfordert Konfliktfähigkeit 
und eine entsprechende Reife und Ausbildung, entspricht 
also einer zwischenmenschlichen Fähigkeit zur Bezie-
hungsgestaltung [25].

In den aktuellen medizinischen und pädagogischen 
Versorgungskonzepten im Leistungssport fehlt die konse-
quente Einbindung (sport-)psychiatrisch-psychotherapeu-
tischer, klinisch-psychologischer und -psychotherapeu-
tischer, entwicklungspädiatrischer und entwicklungspsy-
chologischer Modelle und deren Expertise zur Begleitung 
und Verlaufsbeurteilung von Karrieren.

Sportspezifische und sportartspezifische Risikofakto-
ren begünstigen die Phänomene von Grenzüberschreit-
ungen und Gewalt (zur Übersicht: Palzkill [16]): Dazu 
 gehören beispielsweise spezifische Bedingungen wie Kör-
perlichkeit in der sportlichen Interaktion im Training und 
im Wettkampf, ritualisierte Körperkontakte oder auch 
enge Bindungen und Abhängigkeitsverhältnisse zu Trai-
ner_innen und Bezugspersonen. Insbesondere sexualisier-
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te Gewalt kann in Abhängigkeitsverhältnissen über länge-
re Zeit hinweg in sogenannten Grooming-Prozessen durch 
Täter_innen etabliert werden. In der Ausrichtung am Er-
folg im Leistungssport verschieben sich Grenzen hinsicht-
lich Körperdisziplinierung, Schmerztoleranz, riskantem 
Gesundheitsverhalten und inadäquaten Anforderungen.

Die aufgrund der Magglingen-Protokolle ausgeführten 
Untersuchungen und Berichte benennen explizit systemi-
sche Vorgehensweisen zum Schutz und zur Prävention, 
wobei mehrfach Vorstellungen erwähnt werden, die Ath-
let_innen ins Zentrum stellen [6]. Eine explizite Vorge-
hensweise ist sehr begrüssenswert und bedeutete einen 
bedeutsamen Fortschritt in der Erarbeitung von Massnah-
men und bei der Veränderung der sportlichen Rahmenbe-
dingungen. Systemisches Denken und Handeln bedingen, 
dass sich eine Transformation in die geforderte Richtung 
in konkreten Verhaltensänderungen niederschlägt. Be-
kenntnisse und Regeln, die nicht im sportartspezifischen 
Kontext stehen, erweisen sich als ungenügend. Massnah-
men und Ansätze, die vor allem auf die Athlet_innen fo-
kussieren, können sogar kontraproduktiv sein. Für sie ste-
hen der Sport und die Wettkampfleistung im Vordergrund, 
auf die sie sich möglichst frei konzentrieren wollen unter 
Würdigung ihrer physischen und psychischen Unversehrt-
heit.

Ansatzpunkte

Wirksames, Athlet_innen-zentriertes Training setzt sich 
entsprechend aus Aspekten der Entwicklung, der Förde-
rung und angemessener Forderung zusammen. Im Um-
feld der Athlet_innen positionierte Akteur_innen, wie El-
tern, Trainer_innen, Funktionär_innen, Schulen, Verbände 
und Vereine, nicht zuletzt Freunde, Peers und die Familie, 
können in systemischer Arbeitsweise in ihren Positionen 
nur dann wirksam geschützt und unterstützt werden, 
wenn eine genaue Rollenklärung Transparenz bezüglich 
ihrer Funktionen und Positionen schafft. Mit dieser Trans-
parenz der Verhältnisse wird die beste Voraussetzung für 
eine wirksame Prävention von Gewalt und Missbrauch ge-
schaffen.

Prävention wird bekanntermassen in primäre, sekun-
däre und tertiäre Prävention (nach Zeitpunkt) bzw. uni-
verselle, selektive und indizierte Prävention (nach Ziel-
gruppe) unterteilt, wobei der primären bzw. universellen 
Prävention besonderes Gewicht beizumessen ist. Im prak-
tischen Alltag überschneiden sich die einzelnen Präven-
tionsbereiche jedoch und sind meist schwer voneinander 
zu trennen [26]. Überlegungen zu Prävention von Gewalt 
und Missbrauch im Leistungssport werden auch zuneh-
mend von der Sportmedizin und anderen im Leistungs-
sport etablierten Fachdisziplinen wie z.B. der Sportpsy-
chologie aufgegriffen [15, 27, 28]. Dies ist zu begrüssen, 
grundsätzlich sollten dabei im Sinn einer interdisziplinä-
ren und -professionellen Zusammenarbeit zum Wohle der 
Athlet_innen die beiden medizinischen Fachdisziplinen 

mit Expertise für die psychische Gesundheit und Erkran-
kungen, namentlich die Fachgebiete Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie sowie (Erwachsenen-) 
Psychiatrie und Psychotherapie, mit involviert werden. 
Dazu gehört aber auch, die eigene Kompetenz kritisch zu 
hinterfragen und entsprechend geltende Standards öffent-
lich zu benennen [27]. Die störungs- und erkrankungsspe-
zifische Expertise sollte immer massgebend sein, und 
zwar sowohl für die Diagnostik, Therapie und Nachsorge 
als auch für die Prävention. Psychische Störungen und 
 Erkrankungen und insbesondere Traumafolgestörungen 
 gehören in die Hände erfahrener Kliniker_innen, d.h. Psy-
chiater_innen und Psychotherapeut_innen sowie Fachpsy-
cholog_innen für Psychotherapie mit einer entsprechen-
den Expertise.

Das Wissen und die Ausbildung zum Thema der Gewalt 
im Leistungssport beinhaltet besonders auch die Kenntnis 
sportspezifischer Risikofaktoren und der Erscheinungs-
bilder sexualisierter Gewalt sowie Handlungsstrategien 
gegen sexualisierte Gewalt [25]. Des Weiteren soll die 
Ausbildung das Wissen um Gewalt gegen Minderheiten 
miteinschliessen, auch Hate Crimes genannt. Dazu gehö-
ren insbesondere eine Sensibilisierung für Themen wie 
Sexismus, Rassismus, Homo- und Transphobie [21].

Empfehlungen

Auf der Grundlage des gegenwärtigen wissenschaftlichen 
Kenntnisstands empfehlen wir folgende Massnahmen:

1. Entwicklung eines Konzepts zur 
psychischen Gesundheit im Leistungssport

Ein Konzept, das das Wohl der Athlet_innen in den Vorder-
grund stellt und alle Akteur_innen im Leistungssport ein-
schliesst, vermittelt Sicherheit, fördert das Vertrauen in 
die Fürsorge und stabilisiert nachhaltig die Gesundheit. 
Zudem stellt es sicher, dass fachgerechte Hilfen jederzeit 
zur Verfügung stehen. In diesem Konzept müssen die 
sportartspezifischen Bedürfnisse und Risiken beschrieben 
sein. Das Konzept ist in die (sport-)medizinische Grund-
versorgung der Athlet_innen unter Einbezug von Fachärzt_
innen für Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie 
und -psychotherapie, Sportpsychiater_innen und 
-psychotherapeut_ innen und Fachpsycholog_innen für 
Psychotherapie eingebettet.

2. Umgang mit psychischen Belastungen 
und Erkrankungen inkl. Traumafolge-
störungen durch qualifizierte psychiatrisch-
psychotherapeutische Fachpersonen

Die Diagnostik, Therapie und Nachsorge psychischer Be-
lastungen und Erkrankungen sollte Fachärzt_innen für 
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Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Fach-
ärzt_innen für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Fach-
psycholog_innen für Psychotherapie vorbehalten sein [29]. 
Wie auch andere psychische Störungen und Erkrankungen 
bedürfen Traumafolgestörungen einer spezifischen Exper-
tise, die sichergestellt sein sollte. Überdies sollten diese 
Fachpersonen idealerweise über eine spezifische Expertise 
im Leistungssport verfügen [2]. Die störungs- und erkran-
kungsspezifische Expertise sollte dabei einer etwaigen 
sportspezifischen Expertise vorgezogen werden.

Aufgrund eines möglichen Rollenkonflikts sind menta-
les Training und Psychotherapie voneinander zu trennen 
und sollten – auch wenn aufgrund der Aus- und Weiterbil-
dung die Expertise für beide Bereiche vorliegt – nicht von 
derselben Fachperson durchgeführt werden. Auf das von 
uns vorgeschlagene Tandem-Konzept der interprofessio-
nellen Zusammenarbeit im Leistungssport sei hier aus-
drücklich verwiesen [29].

3. Ethik, Kinderschutz und Schutz vor 
Gewalt und Missbrauch im Leistungssport

Rechtliche und fachliche Grundlagen zum Kinderschutz 
müssen sportartspezifisch aufgearbeitet und in die Ausbil-
dungskonzepte von Trainer_innen, Funktionär_innen und 
Betreuenden eingefügt werden. Aus systemischer Sicht ist 
es wichtig, dass Athlet_innen, ihren Eltern und Familien 
ein einfacher und verständlicher Zugang zu den relevan-
ten Themen ermöglicht wird. Primäre bzw. universelle 
Prävention kann durch Fokus auf die Persönlichkeitsbil-
dung und Ausbildung von Trainer_innen angestrebt wer-
den [25]. Auch erwachsene Athlet_innen, insbesondere 
Angehörige von Minderheiten, sollen einen besonderen 
Schutz geniessen. Themen wie Sexismus, Rassismus, 
Homo- und Transphobie müssen in den Ausbildungskon-
zepten Eingang finden und integraler Bestandteil der Prä-
ventionsarbeit werden.

4. Bewusstseinsbildung 
über Grenzverletzungen

Wissen und Reflexion über Grenzverletzungen sollten auf 
allen Stufen vom Einzelsetting bis hin zu den Verbänden 
gefördert und wirksame Instrumente zur Erfassung von 
Grenzverletzungen erarbeitet und eingeführt werden. 
Diese haben explizit auch systemische Aspekte zu berück-
sichtigen und aus Sicht der Athlet_innen die Beziehungs-
gestaltung mit Akteur_innen einzubeziehen. Eine wichtige 
Rolle in der Entwicklung junger Leistungssportler_innen 
nehmen auch hier deren Eltern ein. Gemäss Punkt  5 der 
Empfehlungen des Bundesrats haben das BASPO und 
Swiss Olympic mit dem «Rahmenkonzept zur Sport- und 
Athletenentwicklung (FTEM) Schweiz» ein gemeinsames, 
sportartübergreifendes Instrument entwickelt. FTEM ist 
eine Orientierungsgrundlage für die diversen Akteur_in-
nen, darunter die Eltern. Für Letztere soll bis Ende 2022 

zusätzlich ein «Werkzeugkasten» erarbeitet werden, der 
die adäquate Karrierebegleitung junger Spitzensportler_
innen durch die Erziehungsberechtigten ermöglicht [6]. 
Eine gezielte Wissensvermittlung kann auch bei erwach-
senen Athlet_innen das Bewusstsein für Grenzverletzun-
gen erhöhen und ihnen helfen, diese früher zu erkennen 
und ihnen entgegenzuwirken [25].

5. Umgang mit Grenzverletzungen

Mögliche und tatsächliche Grenzverletzungen müssen als 
Risiko erfasst und frühzeitig erkannt werden. Zur Bewälti-
gung müssen im Rahmen eines Schutzkonzepts geeignete 
Verfahren entwickelt werden. Analoge Konzepte in 
 medizinischen Einrichtungen können vergleichshalber 
herangezogen werden [30]. Neben der Analyse von Ge-
fährdungsfaktoren gehören auch strukturelle Veränderun-
gen, die Erstellung von Ablaufplänen und die Entwicklung 
einer entsprechenden institutionellen Haltung, welche 
Übergriffe in keiner Form duldet, zu einem umfassenden 
Schutzkonzept. Schweizerische Konzepte in sozialthera-
peutischen und klinischen Institutionen stützen sich bei-
spielsweise auf den Bündner Standard [31].

Die Erarbeitung von Schutzkonzepten ist zeitaufwän-
dig und bindet kurzfristig Ressourcen, vermittelt jedoch 
längerfristig Sicherheit für die Akteur_innen und den 
 Betrieb. Dazu stellen sie einen wesentlichen Teil des 
Qualitäts managements in Vereinen und Verbänden dar. 
Besonders bei Grenzverletzungen an jungen Athlet_innen 
sind zwingend die Eltern einzubeziehen. Die Herausfor-
derung besteht dabei darin, die Gefährdung im interaktio-
nellen Kontext zu betrachten und dennoch die von der 
Gefährdung Betroffenen zu schützen [32]. Bei Athlet_in-
nen aus Minderheitspopulationen ist besonders auf einen 
inklu siven und aufgeklärten Ansatz zu achten, der Kultur, 
Religion, Geschlecht, Identität, sexuelle Orientierung so-
wie physische und psychische Beeinträchtigungen respek-
tiert.

6. Wissen um Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen

Trainer_innen müssen über ein angemessenes entwick-
lungspsychologisches und entwicklungspädiatrisches 
Wissen sowie entsprechende Erfahrung im Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen verfügen. Dieses Wissen sollte 
sämtliche Entwicklungsaspekte (physisch, psychisch, so-
zial) der Athlet_innen berücksichtigten. Die Wissensver-
mittlung sollte stetig erfolgen und im Trainingsteam lau-
fend in Fortbildungen revidiert sowie in der Anwendung 
trainiert werden. Systemische Aspekte der Beziehungs-
gestaltung sind besonders hervorzuheben. In den Fokus 
der Ausbildung und Persönlichkeitsentwicklung von 
Trainer_innen gehören Wissen über Traumafolgestörun-
gen, bindungsorientiertes Coaching und eine bewusste 
Ausein andersetzung mit eigenen Gewalt- und Miss-
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brauchs erlebnissen in der früheren Sportkarriere [25]. 
Die Ausbildungsrichtlinien für Trainer_innen sind ent-
sprechend zu revidieren und Verhaltensregeln dem Trai-
ningsalltag anzupassen.

7. Transparenz in Trainingsstrukturen 
und -beziehungen sowie Rollenklärungen

Unter den Akteur_innen (Verband, Trainer_innen, Eltern, 
Schule, etc.) setzt die Prävention von Gewalt und Miss-
brauch ein systemisches Verständnis voraus, welches der 
komplexen Situation gerecht wird, die sich aus der psychi-
schen Entwicklung sowie Anforderungen des Leistungs-
sports und des Umfelds ergibt. Dabei haben die Athlet_in-
nen mit ihren Bedürfnissen im Zentrum zu stehen. Ein auf 
ihre Bedürfnisse ausgerichtetes Training ist der Entwick-
lung angepasst, fördert stufengerecht und fordert unter 
Berücksichtigung der Risiken für Grenzverletzungen. 
Dazu werden der Aufbau und die Einführung von Werk-
zeugen zur systemischen Betrachtung und Analyse der 
 Beziehungen der Athlet_innen für alle Stufen und insbe-
sondere für die Verbände und Vereine empfohlen. Eine 
systemisch orientierte interdisziplinäre und interprofessi-
onelle Arbeitsweise schafft Transparenz in den Beziehun-
gen zwischen den Akteur_innen und ermöglicht eine offe-
ne, wohlwollende und wertschätzende Förderung sowie 
adäquate wettkampforientierte Anforderungen an die 
Athlet_innen.

Zusammenfassung und Fazit

Die durch die Magglingen-Protokolle angestossenen Ver-
änderungen in der Organisation des Leistungssports in der 
Schweiz gehen mit der Chance auf einen Kulturwandel 
einher, der das Wohl der Athlet_innen in den Vordergrund 
rückt. Dies zeigt sich unter anderem in der Initiative meh-
rerer Partnerorganisationen von Swiss Olympic [15]. So 
sehr wir entsprechende Initiativen befürworten, muss 
aber auch kritisch angemerkt sein, dass Gewalt und Miss-
brauch und ihre schwerwiegenden psychischen Folgen, 
insbesondere Traumafolgestörungen, in Prävention, Diag-
nostik, Therapie und Nachsorge einer spezifischen psychi-
atrisch-psychotherapeutischen und klinisch-psychologi-
schen Kompetenz bedürfen, auf die in Präventions- und 
Interventionskonzepten ausdrücklich verwiesen werden 
sollte. In diesem Sinn ist das vorliegende Positionspapier 
als eine Ergänzung der Bemühungen von Health4Sport 
und der Schweizerischen Gesellschaften für  Sportmedizin, 
Sportpsychologie, Sportphysiotherapie und Sporternäh-
rung zu verstehen.

Neben strukturellen Veränderungen in der Betreuung 
von Athlet_innen bedarf es der Wissensvermittlung zur 
Sensibilisierung gegenüber den Formen und Auswirk ungen 
von Gewalt und Missbrauch im Leistungssport. Insbeson-
dere dem Kindeswohl ist dabei im Sinn des Übereinkom-

mens über die Rechte des Kindes nach UN- Kinderrechts-
konvention gerecht zu werden [12]. Der vom Bundesrat 
beschlossene Massnahmenkatalog ist auszugestalten und 
um die hier vorgeschlagenen Massnahmen zu ergänzen. 
Insbesondere sind die medizinischen und psychologischen 
Fachdisziplinen für psychische Gesundheit und psychische 
Erkrankungen einzubeziehen.

Die SGSPP ist bereit, einen substanziellen Beitrag zu 
leisten und spricht sich für interdisziplinäre und interpro-
fessionelle Präventions- und Behandlungskonzepte gegen 
Gewalt und Missbrauch sowie zur Förderung der psychi-
schen Gesundheit im Leistungssport aus (Box 1).
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